
Über der Feststellung von. Zusammenhängen darf der 
exakte Nachweis der übrigen Tatsachen, die für die 
Begründung der individuellen strafrechtlichen Verant
wortlichkeit erforderlich sind, z. B. der objektiven 
Sc-tte der Straftat, einschließlich der Folgen und der 
Kausalität, der konkreten Schuldform — Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit — usw., nicht vernachlässigt werden. 
Das ergibt sich schon aus der Aufgabe des Urteils, in 
erster Linie die Begründung der individuellen straf
rechtlichen Verantwortlichkeit zu geben. Besonders bei 
der Prüfung der subjektiven Seite der Straftat wäre 
oft eine größere Sorgfalt zum konkreten Beweis von 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit und die Überwindung der 
oft zu beobachtenden stereotypen Formulierungen 
wünschenswert.
ln den Gründen des Urteils ist die Erörterung solcher 
Rechtsfragen in den Mittelpunkt zu steilen, die tat
sächlich in der konkreten Strafsache problematisch sind. 
Dagegen kann bei Fragen, deren Beantwortung sich 
von selbst versteht, eine weitergehende Begründung 
unterbleiben. Mit dieser Konzentration auf die politisch 
und rechtlich bedeutsamen Fragen der einzelnen Straf
sachen begegnet das Gericht auch der Gefahr, dem 
Urteil einen formalistischen Ausdruck zu geben. Um
gekehrt würde aber die Gefahr des Subjektivismus, 
oder — und das ist in diesem Zusammenhang auch ein 
wichtiger Gesichtspunkt — der Eindruck des Subjek
tivismus hervorgerufen, wenn problematische Fragen 
nicht ausdrücklich auf der Grundlage des Gesetzes be
antwortet würden.
Auf keinen Fall dürfen die rechtliche Beurteilung und 
die Qualifizierung der Straftat in ihrer Bedeutung für 
die erzieherische Wirkung des Urteils unterschätzt 
werden. Die Beurteilung einer Straftat als Staatsver
brechen ist für die Orientierung des Kampfes gegen 
feindliche Umtriebe°und für die Entwicklung der Wach
samkeit der Bürger von großer Bedeutung. Deshalb ist 
es auch nicht richtig, z. B. eine rowdyhafte Handlung 
als Staatsverbrechen zu qualifizieren, wenn die ent
sprechenden Voraussetzungen der Strafbarkeit als 
Staatsverbrechen nicht ausreichend bewiesen sind.

Das Urteil muß die sozialistische Gesetzlichkeit 
überzeugend zum Ausdruck bringen.
Die erkennbare Sorgfalt bei der Prüfung des gesetz
lichen Tatbestandes ist für die strikte Wahrung des 
Grundsatzes der Gleichheit aller Bürger vor dem Ge
setz wichtig, weil eben die allgemeingültigen und ver
bindlichen Grundsätze des sozialistischen Strafrechts 
auf die Spezifik des Einzelfalls anzuwenden sind. Auch 
deshalb ist es erforderlich, die Tatbestandsmäßigkeit 
durch Tatsachen zu beweisen und nicht nur durch die 
Wiederholung der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale 
zu behaupten. Übrigens genügt es nicht, die Tat
bestandsmäßigkeit nur durch Tatsachen zu beweisen, 
wenn allein durch den Nachweis von Tatsachen die 
Anwendung des Rechts noch nicht überzeugend und 
verständlich dargelegt ist. Wegen der Allgemeingültig
keit des Rechts kann es in Einzelfällen durchaus not
wendig werden, die allgemeinen Kriterien für die An
wendung des Strafrechts und die sich daraus ergeben
den Schlußfolgerungen für die Entscheidung des 
Einzelfalls auf der Grundlage der Rechtswissenschaft 
darzulegen. Zur Begründung der Entscheidung solcher 
Fragen sind dann wissenschaftliche Ausführungen in 
verständlicher Form erforderlich, um eine bestimmte 
Problematik der sozialistischen Gesetzlichkeit über
zeugend darlegen zu können und um auch den bloßen 
Eindruck subjektivistischer und willkürlicher Gesetzes
interpretationen von vornherein auszuschließen.
Das bedeutet nun wiederum nicht, daß jede gesetzliche 
Voraussetzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
mit der gleichen Ausführlichkeit dargelegt werden muß. 
Die Urteilsbegründung muß differenziert erfolgen. 
Schematismus und Oberflächlichkeit im Urteilsaufbau

und in den Formulierungen sowie undifferenzierte 
Breite bei der Darlegung der einzelnen Fragen führen 
zu Langatmigkeit und Weitschweifigkeit, worunter die 
Überzeugungskraft des Urteils erheblich leidet. 
Schematische Urteile schenken bei der Begründung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit den Besonderheiten 
der einzelnen Strafsache nicht die erforderliche Be
achtung. Das ist z. B. der Fall, wenn zur Begründung 
des § 4 Abs. 1 JGG und zum Nachweis der dort ge
nannten Voraussetzungen für die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit eines Jugendlichen nur der Gesetzes
text wiederholt wird. Solche schematischen Überlegun
gen, die in den Urteilsgründen ihren Ausdruck finden, 
können auch zu schematischen und undifferenzierten 
Entscheidungen führen.
Der Schematismus ist häufig noch ein Grund für Ober
flächlichkeiten in der Urteilsbegründung. So ist es z. B. 
notwendig, im Urteil die Gesellschaftsgefährlichkeit 
einer Straftat zu begründen und durch Fakten zu be
weisen. Der Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit kommt 
nicht real zum Ausdruck, wenn bei weniger gefähr
lichen Handlungen die Straftat ohne weitere Ausfüh
rungen als „äußerst verwerflich“ oder als „erheblich 
gesellschaftsgefährlich und sehr verwerflich“ ein
geschätzt wird. Ist dagegen eine Straftat in höherem 
Maße gesellschaftsgefährlich, dann ist die Begründung 
im Urteil zumeist sachlicher und deswegen über
zeugender. Die Begründung bei weniger gefährlichen 
Straftaten ist oft unbefriedigend, weil in- diesen Fällen 
verschiedentlich das Gericht eine reale Beurteilung 
durch allgemeine Redewendungen ersetzt, vielleicht 
manchmal aus einer Scheu heraus, auch im Urteil zu 
erklären, daß und warum die Straftat weniger gefähr
lich war.
Bei der Abfassung der Urteile gibt es auch sonst in den 
F<i rmulierungen direkte Oberflächlichkeiten, so wenn 
zum Beweise einer nach Ansicht des Gerichts ungenügen
den gesellschaftlichen Aktivität erklärt wird, der An
geklagte sei lediglich (!) im FDGB organisiert gewesen, 
oder wenn die Auseinandersetzung mit der Behaup
tung des Angeklagten damit abgetan wird, sie sei „der
maßen absurd, daß sich ein weiteres Eingehen darauf 
erübrigt“, oder wenn es heißt: „Wie schon ausgeführt, 
unterstellt das Gericht bedenkenlos, daß sie — die An
geklagte — auch die Strafbarkeit der Handlung kannte“; 
ganz abgesehen davon, daß die Kenntnis der Strafbar
keit gar keine Voraussetzung der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit bildet, so können doch keine Fakten, 
die für wesentlich gehalten werden, „bedenkenlos unter
stellt“ werden.
Auf der anderen Seite werden Mängel verschiedentlich 
nur festgestellt, ohne diese Feststellung mit einer an 
sich notwendigen kritischen Einschätzung zu verbinden, 
beispielsweise bei der Aufdeckung begünstigender Be
dingungen. Ein Angeklagter, der schon einmal mit einer 
längeren Freiheitsstrafe vorbestraft war, hatte als Mit
glied eines Schieberringes aus einem HO-Fachgeschäft 
mehrere optische Geräte in einem Gesamtwert von über 
5000 DM gestohlen und nach West-Berlin verbracht. In 
dem Urteil wird lediglich gesagt: „Der Angeklagte hat 
sich mit dem in der Haft verdienten Geld von 2500 DM 
einem Schieberring angeschlossen“, ohne das mit der 
an sich notwendigen Feststellung zu verbinden, daß er 
damit die ihm durch den Strafvollzug gebotenen Mög
lichkeiten der Wiedereingliederung in unsere sozia
listische Gesellschaft mißbraucht hat.
In diesem Zusammenhang seien auch einige Bemer
kungen zur Sprache des Urteils gestattet. Die Sprache 
des Urteils soll einfach, klar und anschaulich sein. Das 
Urteil soll den Hörer und Leser ansprechen, weil es 
sonst nicht überzeugt. Daraus ergibt sich die Notwendig
keit, der Sprache im Urteil große Aufmerksamkeit zu 
schenken. Die hier aufgetretenen Mängel betreffen nicht 
nur Äußerlichkeiten, weil die sprachliche Ausdrucks
form sehr wohl Rückschlüsse erlaubt, wie der Ver-
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